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1 Aufgabenstellung

Zur Berticksichtigung der Belange des Umweltschutzes ist fur Bauleit-
plane nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch eine Umweltprufung durchzu-
fuhren. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und be-
wertet. Die zu beachtenden Schutzguter in der Bauleitplanung sind in
§ 1 Abs. 6 Punkt 7 BauGB beschrieben (siehe auch Kapitel 3.1).

Der Umweltbericht stellt somit den zentralen Teil der Umweltprifung
dar und ist die Grundlage fir die Offentlichkeitsbeteiligung sowie fir
die Abwagung der Umweltbelange durch die Gemeinde. Er ist selb-
standiger Teil der Begrindung zum Bebauungsplan.

Die Bestandteile des Umweltberichts sind in Anlage 1 zum Baugesetz-
buch geregelt. Danach sind neben der Beschreibung und Bewertung
der Umweltauswirkungen auch Angaben zu geplanten MaRnahmen
zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen gefordert. Die Entwicklung dieser MalRnahmen erfolgt, soweit
es sich um MalRnahmen der Freiraumgestaltung und des Naturschut-
zes im weitesten Sinne handelt, im Grinordnungsplan. Sie werden dort
im weiteren Verfahren detailliert dargestellt und begriindet. Der vorlie-
gende Bericht fasst beide Instrumente (Umweltbericht und Grinord-
nungsplan) zusammen.

2 Beschreibung des Vorhabens (Inhalte und Ziele des Be-
bauungsplanes)

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,GroRRbatteriespeicher Aura
Power” sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur den Bau
eines GroRbatteriespeichers zwischen den beiden Ortschaften Weh-
ringen und Oberottmarshausen geschaffen werden (s. Abb. 1 und 2).

Der geplante Geltungsbereich mit einer Grélke von ca. 9,57 ha umfasst
die Flursticke 850 und 851 sowie Teile der Flursticke 817, 818 und
833 Gemarkung Wehringen. Der Geltungsbereich wird als Sonderge-
biet mit einer Grundflachenzahl von 1 ausgewiesen. Die Erschlielung
erfolgt Uber bestehende Feldwege.
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Abb. 1: Lage des Vorhabens im Raum
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Abb. 2: Geplante Grenze des Geltungsbereichs (schwarze Umran-

dung)

3 Ziele des Umweltschutzes und deren Beriicksichtigung
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes

3.1 Fachgesetze

Die Ziele des Umweltschutzes sind als Umweltstandards in einschlagi-
gen Fachgesetzen sowie Planen und Programmen festgelegt. Sie die-
nen als rechtlicher Bewertungsrahmen zur Berlicksichtigung der Um-
weltbelange in der Bauleitplanung. Nachfolgend werden die fir den
vorliegenden Bebauungsplan maRgeblichen Ziele des Umweltschut-
zes und deren BerUcksichtigung bei der Planaufstellung genannt.

menz umweltplanung

Seite 6



Baugesetzbuch (BauGB)

§ 1 Abs. 5 BauGB: ,Die Bauleitplane sollen eine nachhaltige stadte-
bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schitzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegeniber kinfti-
gen Generationen miteinander in Einklang bringt (...) gewahrleisten.”

(...) »Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwurdige Umwelt zu si-
chern, die naturlichen Lebensgrundlagen zu schutzen und zu entwi-
ckeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung insbesondere
auch in der Stadtentwicklung zu férdern, sowie die stadtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu
entwickeln. Hierzu soll die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch
Mafinahmen der Innenentwicklung erfolgen.*

§ 1 Abs. 6 BauGB: ,Bei der Aufstellung der Bauleitpléane sind insbe-
sondere zu bericksichtigen:

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
haltnisse (...)

5. (...) die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (...)

7. die Belange des Umweltschutzes, einschliellich des Naturschutzes
und der Landschaftspflege, insbesondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser,
Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie die
Landschaft und die biologische Vielfalt, (...)

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine
Gesundheit sowie die Bevdlkerung insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgliter und sonstige
Sachguiter,

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfallen und Abwassern,

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie, (...)

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des
Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d,

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach
dem Bebauungsplan zuldssigen Vorhaben fur schwere Unfélle
oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den
Buchstaben a bis d und i*

§ 1a BauGB: ,(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusatzlichen In-
anspruchnahme von Flachen fur bauliche Nutzungen die Moglichkeit
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flachen, Nachverdichtung und andere MalRnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Mall zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder fir
Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendigen Umfang



umgenutzt werden. Die Grundsatze nach den Satzen 1 und 2 sind nach
§ 1 Abs. 7 in der Abwagung zu berucksichtigen. (...)

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
eintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 zu
bertcksichtigen.®

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch MafRnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwagung nach § 1 Abs. 7
zu bertcksichtigen.*

Berucksichtigung:

Die Umweltbelange werden durch den Umweltbericht herausgearbei-
tet und sollen in der Abwagung Berlcksichtigung finden. Zum Aus-
gleich nicht vermeidbarer Beeintrachtigungen werden ggf. Mal3nah-
men ergriffen. Im Grinordnungsplan werden MalRnahmen zur Klima-
anpassung vorgeschlagen.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und
als Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung fur die kiinftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich nach MalRgabe der nachfolgenden Absatze so zu
schitzen, dass

1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts ein-
schlie3lich der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fahigkeit der Naturguter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind: der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-
wicklung und soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und
Landschaft (allgemeiner Grundsatz).

(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entspre-
chend dem jeweiligen Gefahrdungsgrad insbesondere

1. lebensfahige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen ein-
schlieBlich ihrer Lebensstatten zu erhalten und der Austausch zwi-
schen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermaoglichen,

2. Gefahrdungen von natirlich vorkommenden Okosystemen, Bioto-
pen und Arten entgegenzuwirken,



Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und ge-
ografischen Eigenheiten in einer reprasentativen Verteilung zu er-
halten: bestimmte Landschaftsteile sollen der naturlichen Dynamik
uberlassen bleiben.

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushalts sind insbesondere

1.

die raumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefuges im Hin-
blick auf die pragenden biologischen Funktionen, Stoff- und Ener-
gieflisse sowie landschaftlichen Strukturen zu schitzen: Naturgu-
ter, die sich nicht erneuern sind sparsam und schonend zu nutzen;
sich erneuernde Naturguter dirfen nur so genutzt werden, dass sie
auf Dauer zur Verfligung stehen,

Boden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt er-
fullen kénnen, nicht mehr genutzte versiegelte Flachen sind zu re-
naturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht moglich oder nicht
zumutbar ist, der natirlichen Entwicklung zu Uberlassen,

Meeres- und Binnengewasser vor Beeintrachtigungen zu bewahren
und ihre natirliche Selbstreinigungsfahigkeit und Dynamik zu erhal-
ten; dies gilt insbesondere fur natirliche und naturnahe Gewasser
einschliellich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Ruckhalteflachen;
Hochwasserschutz hat auch durch natirliche oder naturnahe Maf3-
nahmen zu erfolgen; fur den vorsorgenden Grundwasserschutz so-
wie flr einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist
auch durch Malinahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege Sorge zu tragen,

. Luft und Klima auch durch MaRnahmen des Naturschutzes und der

Landschaftspflege zu schiitzen; dies gilt insbesondere fir Flachen
mit guinstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch-
und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem
Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine beson-
dere Bedeutung zu,

wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie
ihre Biotope und Lebensstatten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen
Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten,

der Entwicklung sich selbst regulierender Okosysteme auf hierfir
geeigneten Flachen Raum und Zeit zu geben.

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit so-
wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere

1.

Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmalern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeintrachtigungen zu bewahren,



2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Be-
schaffenheit und Lage geeignete Flachen vor allem im besiedelten
und siedlungsnahen Bereich zu schitzen und zugéanglich zu ma-
chen.

(5) Grolflachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsraume sind
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flachen sowie die Bebauung unbebauter Fla-
chen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht flr
Grinflachen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme
von Freiflachen im Auflenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen
und ahnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht gefiihrt, gestaltet
und so gebundelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-
nahme der Landschaft sowie Beeintrachtigungen des Naturhaushalts
vermieden oder so gering wie moglich gehalten werden. Beim Aufsu-
chen und bei der Gewinnung von Bodenschatzen, bei Abgrabungen
und Aufschuttungen sind dauernde Schaden des Naturhaushalts und
Zerstorungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeid-
bare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere
durch Férderung natlrlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe
Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszuglei-
chen oder zu mindern."

§ 13 Allgemeiner Grundsatz

"Erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind vom
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche
Beeintrachtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmallnahmen
oder, soweit dies nicht moéglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kom-
pensieren."

§ 44 Vorschriften fir besonders geschiitzte und bestimmte an-
dere Tier- und Pflanzenarten
"(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschutzten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu
zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europai-
schen Vogelarten wahren der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu storen; eine
erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschutzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schadigen oder zu zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre
Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren. (...)



(5) Fur nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach §17 Absatz 1 oder Absatz
3 zugelassen oder von einer Behorde durchgefuhrt werden, sowie fur
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Be-
sitz- und Vermarktungsverbote nach Mal3gabe der Satze 2 bis 5. Sind
in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefuhrte Tier-
arten, europaische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeflhrt sind, liegt
ein Verstold gegen

1. das Tétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht
vor, wenn die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorha-
ben das Tétungs- und Verletzungsrisiko flir Exemplare der betroffe-
nen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beeintrachtigung bei
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaflinah-
men nicht vermieden werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und
der Entnahme, Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungs-
formen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre
Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Malinahme,
die auf den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung
und die Erhaltung der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang gerichtet ist, be-
eintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar
sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang wei-
terhin erflllt wird.

Soweit erforderlich, kdnnen auch vorgezogene Ausgleichsmalnah-
men festgelegt werden. Fur Standorte wild lebender Pflanzen der in
Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgefuihrten Arten
gelten die Satze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-
schutzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchflhrung eines
Eingriffs oder Vorhabens kein Versto3 gegen die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote vor.*

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht fir Handlungen zur Vor-
bereitung gesetzlich vorgeschriebener Prifungen, die von fachkundi-
gen Personen unter groRtmoglicher Schonung der untersuchten
Exemplare und der ubrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen
Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getdte-
ten Exemplare von europaischen Vogelarten und Arten der in Anhang
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflihrten Tierarten ist
von der fachkundigen Person der flr Naturschutz und Landschafts-
pflege zustandigen Behdrde jahrlich mitzuteilen.”




Berlcksichtigung:

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Be-
lange des Artenschutzes werden im Rahmen der Beschreibung der
Umweltauswirkungen und MalRnahmen (Kapitel 5) bertcksichtigt. Zur
Berticksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgt eine Be-
standserfassung der Artengruppe der Vogel, um ggf. Malhahmen zum
Schutz dieser Arten zu ergreifen.

Wassergesetz (BayWG)
§ 44 (1): ,Zur Minderung von Hochwasser- und Durregefahren sollen
Staat und Gemeinden im Rahmen ihrer Aufgaben auf

1. Erhalt oder Wiederherstellung der Versickerungsfahigkeit der
Boden,

2. dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser,

3. Malnahmen zur natirlichen Wasserriickhaltung und zur Was-
serspeicherung

hinwirken.*

Berucksichtigung:

Zur Minderung der Beeintrachtigungen erfolgt wird das im Gebiet an-
fallende Niederschlagswasser vor Ort zurlickgehalten und wenn mog-
lich versickert.

Bundes - Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

§ 1 BBodSchG: ,Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funkti-
onen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind
schadliche Bodenveranderungen abzuwehren, der Boden und Altlas-
ten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen zu sanie-
ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen
seiner natlrlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie moéglich vermieden werden.*

Berucksichtigung:

Die geplante Bebauung geht zwangslaufig mit Verlusten der natirli-
chen Bodenfunktionen einher. Hierflr wird im Laufe des weiteren Ver-
fahrens eine entsprechende Kompensation vorgesehen.

3.2 Plane und Programme

Regionalplan

Der Regionalplan der Region Augsburg (Regionaler Planungsverband
Augsburg (9), 2007) weist die Flachen zwischen Oberottmarshausen
und der Bahnlinie im Westen als Regionalen Grinzug sudlich von
Augsburg (von Inneringen nach Untermeitingen) aus (Abb. 3). Zudem
sollen im Bereich der Schwabmiinchner Hochterrasse zwischen Augs-
burg und der sudlichen Regionsgrenze ,die Voraussetzungen fir eine
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konkurrenzfahige, standortgemafle und umweltgerechte Landbewirt-
schaftung gesichert werden“ (Regionaler Planungsverband Augsburg
(9), 2007, S. 23).

,Die regionalen Grlnzige auf den Hochterrassen sidlich und nordlich
von Augsburg [...] sollen erhalten und entwickelt werden® (Regionaler
Planungsverband Augsburg (9), 2007, S. 8).

,Die Grinzuge dienen — in Verbindung mit den stadtnahen landschaft-
lichen Vorbehaltsgebieten — neben der Verbesserung des Bioklimas
auch der groRflachigen (Grin-)Gliederung dieses grofden Siedlungs-
raumes [...] . Vordringlich ist die Freihaltung dieser Grinzige von einer
Bebauung.“ (Regionaler Planungsverband Augsburg (9), 2007, S. 52)

Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan der Region Augsburg (Regio-
naler Planungsverband Augsburg (9), 2007), die Lage des
Geltungsbereichs ist rot umrandet
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Flachennutzungsplan

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan der Gemeinde Wehringen ist das Projektgebiet als Flache fir die
Landwirtschaft dargestellt. Stdlich und nérdlich des Geltungsbereichs
verlaufen elektrische Freileitungen mit Schutzstreifen. Im Bereich der
Flursticke 850 und 851 ist ein Bodendenkmal eingetragen. Im gesam-
ten Geltungsbereich sowie auf den umliegenden Flachen sieht der
Landschaftsplan eine Erhéhung des Anteils an Saumstrukturen vor.
Entlang des Feldwegs nérdlich des Geltungsbereichs sowie entlang
der Oberottmarshauser bzw. Wehringer Stra3e sind zudem einzelne
Baumpflanzungen eingetragen. (Tausch & Prechter, 2001)

menz umweltplanung



Sidlich des Geltungsbereichs wird im Rahmen der derzeit in Aufstel-
lung befindlichen 13. Anderung des Flachennutzungsplans ein Son-
dergebiet fir die Errichtung eines weiteren Gro3batteriespeichers aus-
gewiesen (LARS consult GmbH, 2025).

Berlcksichtigung: )
Der Flachennutzungsplan wird entsprechend der geplanten Anderun-
gen im Parallelverfahren fortgeschrieben.

3.3 Schutzgebiete

Innerhalb des Geltungsbereichs oder angrenzend sind keine Schutz-
gebiete oder Naturdenkmale ausgewiesen (Bayerisches Landesamt
fur Umwelt, o. J.-c). Auch im Rahmen der Biotopkartierung ergaben
sich keine Hinweise auf geschitzte Biotope gem. § 30 BNatSchG oder
§ 23 BayNatSchG innerhalb des Geltungsbereichs.

4 Methodik der Umweltpriifung

Erhebungen

Grundlage der Umweltprifung sind drtliche Bestandsaufnahmen und
Auswertungen allgemein verfugbarer Unterlagen wie Luftbilder oder
geologische Daten. Zur Klarung von Beeintrachtigungen der Pflanzen-
welt wurde eine Biotoptypenkartierung durchgefihrt, fir das Schutzgut
Fauna erfolgen 2026 Untersuchungen der Brutvogel im Gebiet. Detail-
lierte Methodenbeschreibungen zur Bestandsaufnahme finden sich in
Kapitel 5 ff. Die Datengrundlagen zur Beurteilung der Beeintrachtigun-
gen sind als ausreichend zu werten.

Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Umweltprufung verzichtet auf einheitliche ordinale Bewertungen zu
allen Schutzgutern, da ein Vergleich zwischen den Schutzgitern im
vorliegenden Fall auch ohne diese methodische Vereinheitlichung
maoglich ist. Die jeweilige Bestandsbeschreibung zu den Schutzgitern
gibt einen zusammenfassenden Uberblick. Die betroffenen Schutzgi-
ter werden im Hinblick auf ihre Bedeutung betrachtet und den zu er-
wartenden Belastungen gegenubergestellt. Die Wirkungsprognosen
erfolgen verbal-argumentativ unter Berucksichtigung der vorgesehe-
nen MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer Auswir-
kungen.

Die Definition erheblicher Umweltauswirkungen im Sinne des § 2
Abs. 4 Baugesetzbuch erfolgte anhand der Parameter Umfang der Be-
lastung, Bedeutung und Empfindlichkeit der betroffenen Schutzguter
und ggdf. auftretende irreversible (nicht ausgleichbare) Schaden. Dabei
werden Umweltauswirkungen dann als erheblich eingestuft, wenn sie
entscheidungserheblich sind. So werden Auswirkungen, die zwin-
gende MalRnahmen zur Schadensabwehr, die nicht der Abwagung zu-
ganglich sind, erfordern, wie z. B. LarmschutzmaRnahmen bei Uber-
schreitung von Grenzwerten, als erheblich eingestuft. Ebenfalls erheb-
lich sind Auswirkungen, die nicht ausgeglichen werden kénnen. Dabei



wird auf die Unterscheidung zwischen Ausgleichbarkeit und Ersatz im
Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 15 Abs. 2
BNatSchG) zurtickgegriffen. Nicht oder schwer ausgleichbare Beein-
trachtigungen werden generell als erhebliche Umweltauswirkungen
eingestuft.

Wechselwirkungen

Auf raumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen
Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Beziehungen zwi-
schen den Schutzgutern wird in den folgenden Kapiteln (z.T. auch
durch Querverweise) hingewiesen. Enge Wechselwirkungen bestehen
im vorliegenden Fall zwischen den Schutzgltern Boden und Wasser-
haushalt, da durch die Versiegelung die Grundwasserneubildung re-
duziert wird. Der Grundwasserhaushalt wiederum steht in Beziehung
mit Flora und Fauna sowie dem Schutzgut menschliche Gesundheit.

Bei der Prognose der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzguter
werden die Vermeidungs- und Minderungsmalinahmen bereits be-
rucksichtigt.

Beriicksichtigung der Eingriffsregelung

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG wird
im Rahmen des Umweltberichts und Grinordnungsplans zum Bebau-
ungsplan ,,GroRRbatteriespeicher Aura Power* bertcksichtigt.

Wesentliches Ziel der Konfliktanalyse im Umweltbericht und Grinord-
nungsplan ist die Ermittlung von erheblichen Beeintrachtigungen der
Umwelt, die einen Eingriffstatbestand im Sinne von § 14 Abs. 1
BNatSchG darstellen.

Das Malinahmenkonzept im Umweltbericht und Grunordnungsplan
soll gewahrleisten, dass erhebliche Beeintrachtigungen von Natur-
haushalt und Landschaftsbild durch geeignete MalRnahmen vermieden
oder gemindert bzw. nicht reduzierbare Beeintrachtigungen kompen-
siert werden.

Die MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation sind
in Kapitel 6 des vorliegenden Berichts aufgefihrt.

Berucksichtigung artenschutzrechtlicher Belange

Im vorliegenden Bericht werden die artenschutzrechtlich relevanten
Sachverhalte in Verbindung mit dem geplanten Bebauungsplan in Ka-
pitel 5.2 dargestellt. Die in Verbindung mit dem Artenschutzrecht erfor-
derlich werdenden Maflinahmen werden in Kapitel 6 ausfihrlich darge-
stellt. In den vorliegenden Erlauterungen werden die Ma3nahmen hin-
sichtlich ihrer Wirkung fur die betroffenen Arten beschrieben.

Die naturschutzfachlichen Angaben wurden so aufgebaut, dass eine
schrittweise Prufung der artenschutzrechtlichen Belange mdglich ist.
Dabei waren folgende Fragen zu klaren:



Welche Arten kdnnen durch das Vorhaben betroffen sein?

Wie wirkt das Vorhaben auf diese Arten?

Treten Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ein?

Sind im Falle von 3. die Voraussetzungen fur eine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 erfullt?

POON=

Zu 3. und 4. ergeben sich jeweils weitere Fragestellungen, die je nach
betroffener Art beantwortet werden mussen. Daher werden samtliche
betroffene Arten einzeln beschrieben. In Ausnahmefallen ist es még-
lich, Arten zu sogenannten okologischen Gilden zusammenzufassen.
Dies erfolgt fur Arten des gleichen oder ahnlichen Anspruchstyps, die
durch gleiche Vorhabenswirkungen und an gleicher Stelle betroffen
sind. Aullerdem mussen der Erhaltungszustand und die Gefahrdungs-
situation fur die Arten einer Gilde ahnlich sein. In der Regel werden
daher nur weit verbreitete Arten zu Gilden zusammengefasst.

Grundsatzlich unterliegen alle besonders geschutzten Arten den Re-
gelungen des § 44 BNatSchG. Das Schutzregime unterscheidet jedoch
unterschiedliche Schutzkategorien, sodass sich unterschiedliche
Rechtsfolgen ergeben. Die untenstehende Matrix (Tabelle 1) stellt den
Zusammenhang zwischen den nach unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen besonders geschutzten Arten und den jeweils zu beachtenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen her.

Das strengere Schutzregime des § 44 ist auf folgende Gruppen anzu-
wenden:

= Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

= Europaische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie

= Arten, die im Bestand gefahrdet sind, fUr die die Bundesrepublik
eine hohe Schutzverantwortung besitzt und die per Rechtsverord-
nung nach nationalem Recht geschutzt sind

Fur alle weiteren besonders geschitzten Arten greift die Legalaus-
nahme des § 44 Abs. 5 Satz 5. Das setzt jedoch voraus, dass fur diese
Arten eine angemessene Berlcksichtigung im Rahmen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 13, 14 und 15 BNatSchG
stattfindet. Dies geschieht durch die indikatorische Berucksichtigung
wertgebender Artengruppen und der festgestellten besonders ge-
schutzten Arten im Rahmen des Umweltberichts und Grinordnungs-
plans.

Unter dem Aspekt der Umwelthaftung gem. Umweltschadengesetz
und § 19 BNatSchG sind weitere europaisch geschutzte Arten zu be-
achten (z. B. Arten des Anhangs |l der FFH-Richtlinie). Diese Arten
werden ebenfalls im Umweltbericht bertcksichtigt.



Tab. 1 Schutzstatus und daraus resultierende Bestimmungen des
§ 44 BNatSchG (rot umrandet: Prifgegenstand der speziel-
len artenschutzrechtlichen Prufung bei Zulassungsentschei-
dungen zu Eingriffen n. § 15 BNatSchG [z.B. Planfeststel-
lung] oder Bebauungsplanen; gestrichelt: zurzeit nicht anzu-
wenden, da RVO nicht vorliegt)

Anzuwendende Regelungen des besonderen Artenschutzes
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schiitzten Arten " & e go8
Streng gesch. Art n. Anh. IV FFH-RL X X X X X
Europaische Vogelart nach VSR X X X X
| Nach RVO zu § 54 (1) 2. im Bestand X X X X1
| gefdhrdete Arten fir die hohe |
| Schutzverantwortung der BRD be- |
I_steht (Verantwortungsarten) _ _ _ @ o o e e e e e e e e
Streng gesch. Art n. Anh. A EG-VO X X X X X
National streng gesch. Art n. Anl. 1 X X X X X
Sp. 3 BArtSchvO
Arten n. Anhang B EG-VO X - X X X
Arten n. Anl. 1, Sp. 2 BArtSchvO X - X X X
(national besonders geschitzt)

'Vorhaben n. § 18 (2) 1 BNatSchG:

= Vorhaben in geltenden Bebauungsplanen nach § 30 BauGB

= Vorhaben innerhalb in Aufstellung befindlicher B-Plane nach § 33 BauGB
= Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB

Bezulglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich
aus §44 Abs. 1, Nr. 4i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fir nach § 15 BNatSchG
zulassige Eingriffe folgendes Verbot:

= Beschadigen oder Zerstoren von Standorten wild lebender
Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares
Beeintrachtigen oder Zerstoren von Exemplaren wild lebender
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische
Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standor-
tes im rdumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL und der Europai-
schen Vogelarten nach VS-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fur nach § 15 BNatSchG zulassige Ein-
griffe folgende Verbote:




= Verletzung oder Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-
men.

= Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Eine
Storung ist erheblich, wenn Sie zu einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population fiihrt.

= Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die
Okologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammen-
hang gewahrt wird.

Umwelthaftung

Nach Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes (USchadG) im Jahr
2007 besteht in Verbindung mit weiterfihrenden Regelungen im
BNatSchG, WHG und BBodSchG die Verpflichtung zur Vermeidung
von Umweltschaden, soweit diese nicht in Verbindung mit der Vorha-
benszulassung zuvor ermittelt, berticksichtigt und ausdrtcklich zuge-
lassen wurden. Als Umweltschaden gem. § 2 USchadG gelten:

= Schaden an Gewassern (§ 90 WHG)

= Schadigungen des Bodens durch Beeintrachtigungen der Boden-
funktionen von denen Gefahren fir die menschliche Gesundheit
ausgehen (§ 2 Abs. 2 BBodSchG)

= Schaden an bestimmten Arten und natirlichen Lebensraumen
(Biodiversitatsschaden) (§ 19 BNatSchG)

Im vorliegenden Fall sind nur die Biodiversitatsschaden nach
§ 19 BNatSchG relevant. Zu betrachten sind:

= Arten des Art. 4 Abs. 2 EG-VogelSchRL (Zugvdgel mit besonderer
Schutzerfordernis)'

= Arten des Anhang | EG-VogelSchRL (also nicht alle europ. Vogel-
arten)

= Arten der Anhange Il und IV FFH-RL

= Lebensraume der Arten des Anhang Il FFH-RL

= Lebensrdume der oben genannten geschitzten Vogelarten

= Lebensraume nach Anhang | FFH-RL

= Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Arten des Anhang IV FFH-RL
Das Umweltschadensgesetz zielt daher auch auf den Schutz von Arten
und Lebensraumen ab, fir die nach europaischem Recht von den Mit-
gliedsstaaten Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete ausgewiesen
werden mussen. Dabei ist der Schutz allerdings nicht auf gemeldete

1 Welche Arten dies sind, wird von den Mitgliedsstaaten unter Bertcksichtigung der Schutzerfor-
dernisse festgelegt. Flir Bayern sind die Arten durch das Bayerisches Landesamt fur Umwelt
(2025) verdffentlicht.



oder gelistete Gebiete begrenzt, sondern besteht ,ungeachtet ihres
Vorkommens innerhalb oder auRerhalb eines Natura 2000-Gebietes"
(Schumacher & Fischer-Huftle, 2021, S. 525).

Nach § 19 Abs. 1 BNatSchG ,ist jeder Schaden, der erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des glins-
tigen Erhaltungszustandes® der oben genannten Arten und Lebens-
raume hat, eine Schadigung im Sinne des Umweltschadengesetzes.
Im Gegensatz zu den Regelungen des § 44 ff BNatSchG ist somit fur
jede Beeintrachtigung die Frage nach der Erheblichkeit zu stellen. Zur
Beurteilung der Erheblichkeit sind die im Anhang | der Umwelthaf-
tungsrichtlinie enthaltenen Kriterien heranzuziehen.

5 Umweltauswirkungen
5.1 Mensch und Gesundheit, Bevoélkerung insgesamt
511 Bestand

Betroffenheiten des Menschen entstehen zum einen indirekt durch
Auswirkungen auf andere Schutzguter des Naturhaushalts, die Le-
bensgrundlage des Menschen sind. Solche Auswirkungen werden un-
ter dem jeweiligen Schutzgut beschrieben. Als eigenstandige Schutz-
guter besonders zu betrachten sind die Gesundheit des Menschen und
Bedingungen seiner Lebensqualitédt im umweltrelevanten Sinn (vgl.
Gassner et al., 2010). Hierzu zahlen die Situation im Wohnumfeld so-
wie die menschliche Gesundheit beeintrachtigende Stérungen wie
Larm- und Luftbelastungen sowie Belastungen durch elektromagneti-
sche Felder.

Larm

Ca. 130 m sudlich des Geltungsbereichs verbindet die Oberottmars-
hauser Stralde bzw. die Wehringer Stralle die beiden Ortschaften mit-
einander. Fur die StralRe liegen keine Verkehrszahldaten vor (Landes-
baudirektion Bayern, o. J.). Es ist von einer maRigen Frequentierung
auszugehen. Aufgrund des Abstands zur Stralle und dem nur mafigen
Verkehrsaufkommen ist innerhalb des Geltungsbereichs von keinen
erheblichen verkehrsbedingten Larmbelastungen auszugehen. Durch
das unmittelbar dstlich angrenzende Umspannwerk ,Amprion Oberott-
marshausen® kann es jedoch zu Larmimmissionen im Geltungsbereich
kommen.

Luftbelastungen

Ein wesentlicher umweltbezogener Aspekt der menschlichen Gesund-
heit ist die Belastung des Freiraums mit Luftschadstoffen. Zur Beurtei-
lung der Vorbelastung im Geltungsbereich wurden die Daten der ca.
11 km nérdlich gelegenen Messstation ,Augsburg, LfU* herangezogen.
Diese liegt innerhalb des Vororts Haunstetten. Tabelle 2 zeigt die Ge-
messene Jahresmittelwerte der Messstation fir einige quellenstarke
Leitkomponenten.



Tab. 2: Gemessene Jahresmittelwerte der Messstation Augsburg,
LfU (Bayerisches Landesamt fur Umwelt, 2024b)

Schadstoffkomponente Grenzwert Gemessene Im-

39. BImSchV | missionskenngro-
Ren 2024

Stickoxide (NO2) Jahresmittel 40 11

[ug/m?]

Feinstaub (PM10) Jahresmittel 40 11

[ug/m?]

Feinstaub (PMz;5) Jahresmittel 25 7

[ug/m?]

Feinstaub (PM10) Anzahl Tage 35 3

> 50 pg/m?

Benzol im Feinstaub (PM1o) 1 0,12

[ng/m?]

Ozon (O3) - Jahresmittel [ug/m?] - 50

An der Messstation Augsburg, LfU wurden 2024 die Grenzwerte fir die
aufgefuhrten Schadstoffe im Mittel eingehalten. An drei Tagen kam es
2024 zu einer Uberschreitung der Grenzwerte fir Feinstaub.

Aufgrund des Abstands des Geltungsbereichs zur bestehenden Be-
bauung von Wehringen und Oberottmarshausen sowie des Fehlens
von groReren Schadstoffemittenten im ndheren Umfeld ist auch im
Geltungsbereich von keiner Uberschreitung der maRgeblichen Grenz-
werte fur Luftschadstoffe auszugehen.

5.1.2 Bewertung/Prognose der Auswirkungen

Larm

Im Bereich des geplanten Batteriespeichers halten sich nicht dauerhaft
Menschen auf. Mdgliche Larmimmissionen, die auf den Geltungsbe-
reich einwirken, sind daher von untergeordneter Bedeutung. Insbeson-
dere die fir den Batteriespeicher erforderlichen Transformatoren und
Lafter kdnnen zu erheblichen Larmbelastungen der umliegenden Ge-
biete fuhren. Um die Auswirkungen von Larmemissionen durch den
geplanten Grolbatteriespeicher abschatzen zu kénnen, wird derzeit
ein Larmgutachten erarbeitet. Die Ergebnisse werden im Laufe des
weiteren Verfahrens in den Umweltbericht eingearbeitet.

Luftbelastungen

Der Beurteilungswert gem. der 39. BImSchV betragt fur Feinstaub-
(PM1o) und Stickstoffdioxid-Belastungen (NO-) jeweils 40 ug/m3. Diese
Werte werden im Geltungsbereich vermutlich deutlich unterschritten.



5.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
5.21 Untersuchungsmethoden

Durch die erweiterten artenschutzrechtlichen Bestimmungen und die
Bestimmungen zur Umwelthaftung ist es erforderlich, die Betroffenheit
der freilebenden Tier- und Pflanzenwelt zu beurteilen. Hierfir wurde
zunachst eine Habitatpotenzialanalyse zur Ermittlung potenziell be-
troffener Arten durchgefuhrt. Auf Grundlage der Habitatpotenzialana-
lyse erfolgen 2026 vertiefte Untersuchungen.

Die im Gebiet vorkommenden Biotoptypen wurden am 21.01.2026 un-
ter Verwendung des Kartierschlissels des Bayerisches Landesamt fur
Umwelt (2014) erfasst.

5.2.2 Biotoptypen und Vegetation

Die Lage der Biotoptypen ist in Anlage U2 grafisch dargestellt und im
Folgenden beschrieben.

Der Geltungsbereich sowie die sudlich, westlich und nérdlich angren-
zenden Flachen werden landwirtschaftlich als Acker genutzt. Auf Flst.
850 war zum Zeitpunkt der Begehung eine Zwischenbegriinung ange-
sat. Ostlich grenzt ein Umspannwerk an. Dieses ist in weiten Teilen
von einer Hecke umgeben.

Mittig im Geltungsbereich sowie 6stlich und westlich angrenzend que-
ren Feldwege das Gebiet von Nord nach Sud.

Auf Flst. 815/1 sudostlich des Geltungsbereichs wurde ein Versicke-
rungs-/Retentionsbecken sowie eine Ausgleichsmafnahme (OFK-Lfd-
Nr. 203258) fir bauliche Mallnahmen innerhalb des Umspannwerks
angelegt. Ziel ist die Entwicklung von Feldgehodlzen, Hecken, Gebi-
schen, Geholzkultur, Ufersaum, Saum, Ruderal- und Staudenfluren
(Bayerisches Landesamt fir Umwelt, o. J.-c).

Streng geschutzte Pflanzenarten wurden innerhalb des Geltungsberei-
ches nicht festgestellt.

5.2.3 Feldvogelkulisse

Der Geltungsbereich ist Teil der Feldvogelkulisse fir Rebhuhn und Kie-
bitz (Abb. 4). ,Die Vogelkulissen umfassen Lebensraume, die von Wie-
senbritern bzw. Vogeln der Agrarlandschaft fur die Brut genutzt wer-
den, wurden oder in naher Zukunft, nach erfolgter Lebensraumaufwer-
tung wieder als Bruthabitat zur Verfligung stehen sollen. Innerhalb der
Wiesenbriterkulisse wird eine Bewirtschaftung im Rahmen des baye-
rischen Vertragsnaturschutzprogramms bevorzugt angestrebt. Inner-
halb der Feldvogelkulissen sollen verstarkt fur die jeweilige Art geeig-
nete Schutzmallhahmen umgesetzt werden — dies betrifft die Arten
Kiebitz, Rebhuhn, Grauammer und Ortolan. Zusatzlich bilden die Ku-
lissen eine erganzende fachliche Beurteilungsgrundlage fir Planungs-
und Eingriffsvorhaben in diesen Gebieten® (Bayerisches Landesamt fir
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Umwelt, 2024a). Der Geltungsbereich liegt innerhalb von der Feldvo-
gelkulisse von Kiebitz und Rebhuhn. Innerhalb des Teilgebiets ,Klein-
aitingen — Roemerseen — Schutzprojekt” (ca. 2 713 ha, blaue Schraffur
in Abb. 4) konnten 2023 mindestens 13 Brutpaare des Kiebitzes fest-
gestellt werden. Im Teilgebiet ,Bobingen-Schwabmiinch* (4 259 ha,
gelbe Flache Abb. 4) wurde 2023 eine Brut des Rebhuhns sicher nach-
gewiesen (Brutzeitcode C). Fir mindestens zwei Brutpaare besteht ein
Brutverdacht (Brutzeitcode B), zudem konnten mindestens sieben wei-
tere Reviere wahrend der Brutzeit abgegrenzt werden (Brutzeitcode A)
(Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 2024a).

Abb. 4: Ausschnitt aus der Feldvogelkulisse Rebhuhn und Kiebitz im
Umfeld des Geltungsbereichs (Bayerisches Landesamt fur
Umwelt, 2024a)

Feldvogelkulisse Kiebitz |
(] Feldvogelkulisse Rebhuhn |

menz umweltplanung



5.2.4 Europiische Vogelarten

Die Ackerflachen innerhalb des Geltungsbereichs sowie angrenzend
sind potenziell fur Offenlandbrutvogelarten wie Rebhuhn, Kiebitz, Feld-
lerche und Wachtel als Lebensraum geeignet. Bis Sommer 2026 erfol-
gen umfangreiche Untersuchungen der Artengruppe der Vogel. Die Er-
gebnisse der Kartierungen werden im Laufe des weiteren Verfahrens
im Umweltbericht erganzt.

5.2.5 Arten der FFH-Richtlinie Anhédnge Il und IV

Es ist anzunehmen, dass die Gehdlze entlang des Umspannwerks von
Fledermausen als Jagdgebiet genutzt werden. Auch im Bereich der
Ackerflachen kann eine Jagdnutzung nicht ausgeschlossen werden.
Von essenziellen Jagdgebieten ist im Bereich der Acker aufgrund der
geringen Insektenvorkommen und des reichlichen Angebots an ver-
gleichbaren Flachen im betroffenen Raum nicht auszugehen.

Innerhalb des 6stlich des Geltungsbereichs gelegenen Umspannwerks
sowie der zugehorigen Ausgleichsflache besteht ein Habitatpotenzial
fur die Zauneidechse. Die Ackerflachen innerhalb des Geltungsbe-
reichs sind fur diese Art jedoch nicht als Lebensraum geeignet.

Das Vorkommen weiterer nach Anhang IV oder Il der FFH-Richtlinie
geschuitzter Arten ist aufgrund der Verbreitung dieser Arten oder der
fehlenden Habitateignung auszuschlief3en.

5.2.6 Sonstige Arten

Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf Vorkommen sonstiger be-
sonders geschutzter Arten im Geltungsbereich.

5.2.7 Bewertung

Biotoptypen und Arten

Das Untersuchungsgebiet wird hinsichtlich seiner Bedeutung fir den
Arten- und Biotopschutz bewertet. Tabelle 3 zeigt die Bewertung der
einzelnen Biotoptypen des Gebiets (= kleinste bewertete raumliche
Einheit) unter Berlcksichtigung der Bedeutung der Tierlebensraum-
komplexe. Die Habitate von Tieren entsprechen nicht unbedingt den
Abgrenzungen der Biotoptypen, sie konnen uber diese hinausgehen
oder umfassen ggf. verschiedene Biotoptypen.



Tab. 3: Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet

Biotobtvpen im Untersu- Erlauterung/wesentliche Krite-
Bedeutung Ptyper rien der Tierlebensraumkom-
chungsgebiet
plexe
hervorragend -- --
6
sehr hoch -- --
5
hoch -- Acker:
4 Hohes Potenzial als Lebensraum
von Offenlandbrutvogelarten
(Rebhuhn, Kiebitz, Feldlerche,
Wachtel
maBig -- --
3
gering - Acker --
2
sehr gering - Biotoptypen der Siedlungs- und | --
1 Infrastruktur

5.2.8 Prognose der Auswirkungen

Es ist davon auszugehen, dass auf einem Grofteil der Flache inner-
halb des Geltungsbereiches die Vegetation beseitigt wird. Es kommt
insbesondere zu einem Verlust von Ackerflachen mit Habitateignung
fur Offenlandbrutvogelarten. Die Hecken entlang des Umspannwerks
sowie die AusgleichsmalRnahme werden von den geplanten Bauarbei-
ten fir den Batteriespeicher voraussichtlich nicht tangiert.

Zur Vermeidung von Stérungen von Tierarten werden Beschrankun-
gen der Beleuchtung festgesetzt (Malkhahme 2).

Artenschutzrechtliche Konflikte, die sich im Rahmen der geplanten Be-
bauung ergeben, sind in Kapitel 5.2.9 aufgefuhrt.

Der Ausgleich verbleibender erheblicher Beeintrachtigungen erfolgt
durch eine Eingriinung des Geltungsbereichs sowie durch weitere, im
Laufe des weiteren Verfahrens zu konkretisierende Malinahmen.

5.2.9 Artenschutzrechtliche Auswirkungen
5.2.9.1 Europaische Vogelarten

Eine Umnutzung des Gebietes kann zu Lebensraumverlusten von V6-
geln, insbesondere der Offenlandarten, fihren. Das Ausmaf mdglicher
Beeintrachtigungen hangt von den konkreten Artenvorkommen ab.



Eine konkrete artenschutzrechtliche Beurteilung sowie die Ausarbei-
tung von MalRnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestdnde im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt nach Vorliegen
der Untersuchungsergebnisse der Brutvogeluntersuchungen.

5.2.9.2 Fledermause

Totungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und
Beschadigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

Innerhalb des Geltungsbereichs oder unmittelbar angrenzend beste-
hen keine Strukturen, die als Fledermausquartiere geeignet waren.
Auch die Ackerflachen innerhalb des Geltungsbereichs sind von unter-
geordneter Bedeutung als Jagdgebiet flr Fledermause. Eine direkte
Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Fleder-
mausen und damit verbunden das Téten und Verletzen kann somit
ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Bedeutung der Acker-
flachen als Nahrungshabitat flir Fledermause ist auch durch deren Ver-
lust nicht mit der Aufgabe von Fortpflanzungs- und Ruhestatten im Um-
feld der BaumalRnahme auszugehen.

Das Eintreten von Verbotstatbestanden im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr.
1 und 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden.

Es sind keine MalRnahmen erforderlich.

Storungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Im Zuge des Betriebs der Batteriespeicher ist insbesondere durch
Spannungsumwandler von starken Ultraschallemissionen auszuge-
hen. Je nach Frequenz und Intensitat kann hiervon eine erhebliche
Vergramungswirkung fur Fledermause ausgehen, da diese die rick-
kehrenden Echos der Ortungsrufe nicht mehr aus dem Hintergrundge-
rausch herausfiltern kdnnen. Allerdings schwacht Ultraschall aufgrund
der hohen Frequenzen Uber sehr kurze Distanzen ab, die Ubliche Ver-
gramungswirkung auch extrem lauter Ultraschallemissionen betragt
daher in der Regel nur ca. 20 Meter. Da die Ackerflachen im Geltungs-
bereich nur von geringer Bedeutung als Nahrungshabitat sind und die
potenziell als Jagdgebiet nutzbaren Gehdlzstrukturen am Rande des
Umspannwerks in einer Entfernung von mind. 40 m liegen, kénnen er-
hebliche Beeintrachtigungen durch Larm, die zu Rickwirkungen auf
die lokale Population fuhren, ausgeschlossen werden.

Es sind keine MalRnahmen erforderlich.

5.2.10 Uberpriifung der Betroffenheiten im Sinne des Umwelt-
schadensgesetzes

Nach § 19 BNatSchG gilt die Schadigung von Arten und naturlichen
Lebensrdumen als Umweltschaden im Sinne des USchadG. Zu diesen
Arten zahlen die Arten der Anhange Il und IV der FFH-Richtlinie und
die Vogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang | der Vogelschutz-
richtlinie. Zu den naturlichen Lebensraumen z&hlen die Lebensraume



des Anhangs | der FFH-Richtlinie sowie die Lebensraume der oben
genannten Arten und die Fortpflanzungs- und Ruhestatten der in An-
hang IV der FFH-Richtlinie aufgefuhrten Arten. Eine Schadigung liegt
auch auferhalb der FFH- und Vogelschutzgebiete vor.

Wird jedoch ein Projekt in einem Verfahren zugelassen, bei dem in ei-
ner Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung nach § 34 BNatSchG oder,
wenn dies nicht erforderlich ist, im Rahmen der Eingriffsregelung nach
§§ 13-15 BNatSchG und einer artenschutzrechtlichen Prifung nach
§ 44 BNatSchG maogliche Auswirkungen auf diese Arten und Lebens-
raume beachtet wurden, liegt keine Schadigung im Sinne des
USchadG vor.

Im vorliegenden Fall sind die entsprechenden Prifungen durchgefihrt
worden. Samtliche Schadigungen wurden beachtet.

Eine Schadigung im Sinne des USchadG liegt daher nicht vor.

5.3 Boden
5.3.1 Bodentypen und Bodenarten

Innerhalb des Geltungsbereichs haben sich gem. Bayerisches Landes-
amt fur Umwelt (0. J.-c) Braunerden aus Schluff bis Schluffton (Loss-
lehm) entwickelt. Im &stlichen Bereich hat sich innerhalb eines flachen
Trockentélchens ein Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium) gebil-
det (Abb. 5).

Abb. 5: Ausschnitt aus der Bodenkarte 1 : 25 000 (Bayerisches Lan-
desamt fir Umwelt, o. J.-¢)
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™ 7 Geltungsbereich

Innerhalb des Geltungsbereichs bestehen nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflachen.



5.3.2 Flache

Uber die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgeflge zwischen ihnen sowie die Landschaft
und die biologische Vielfalt hinaus ist das Schutzgut Flache zu betrach-
ten. Dabei soll das Ziel, einen Beitrag zur Rickflihrung der taglichen
Flacheninanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflachen insge-
samt auf einen Orientierungswert von 30 ha/Tag bundesweit im Jahr
2030 zu bewirken, Bertcksichtigung finden. Fir Bayern wird bis 2030
ein Flachenverbrauch von ca. 5 ha/Tag angestrebt (Bayerisches Lan-
desamt fur Umwelt, o. J.-a). Zur Einhaltung des Orientierungswerts
von bundesweit 30 ha Versiegelung pro Tag stiinde der Gemeinde
Wehringen bis 2030 rechnerisch ein Flachenkontingent von 0,39 ha
pro Jahr fir Bauvorhaben im Aul3enbereich zu. In den Jahren 2017 bis
2022 lag die jahrliche Neuinanspruchnahme durch kommunale und
Ubergeordnete Projekte im Gemeindegebiet Wehringen bei 0,7 ha
(Umweltbundesamt, o. J.).

Der Geltungsbereich mit einer Gréflie von ca. 9,57 ha wird derzeit als
Acker genutzt. Das Gebiet grenzt unmittelbar an ein bestehendes Um-
spannwerk an. Der Regionalplan (Regionaler Planungsverband Augs-
burg (9), 2007) weist den Geltungsbereich als Regionalen Grinzug
aus (s. Kap. 3.2)

Flacheninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflache
Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflachen stieg in der Gemeinde
Wehringen von 12 % der gesamten Bodenflache im Jahr 2014 auf
13,2 % der Bodenflache im Jahr 2024. Im Gemeindegebiet betragt der
Freiraumverlust pro Kopf im Jahr 2022 194 m?/Jahr und liegt damit un-
ter dem durchschnittlichen Verlust pro Kopf im Landkreis Augsburg von
2,69 m*Jahr (IOR-Monitor, 0. J.).

5.3.3 Archivfunktion

In Bdden und in geologischen Aufschlissen hat die Erd- und Land-
schaftsgeschichte oder die Kulturgeschichte Spuren hinterlassen.
Diese Zeugnisse sind dort archiviert und abzulesen. Boden sind nach
den §§ 1 und 2 BBodSchG zum Schutz der Funktionen als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte vor Beeintrachtigungen zu schitzen. Erd-
und naturgeschichtliche Bildungen, die Uber den rein bodenkundlichen
Bereich hinausgehen, sind, sofern sie Trager von Bodenfunktionen
sind, miteingeschlossen. Geotope stellen die bedeutendsten Auf-
schlusse und Landschaftsformen dar.

Gemal dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Wehringen ist im
Bereich der Flurstiicke 850 und 851 ein Bodendenkmal eingetragen
(Tausch & Prechter, 2001). In der Denkmalliste der bekannten Boden-
denkmaler nach § 1 Abs. 4 und § 2 BayDSchG werden innerhalb des
Geltungsbereichs jedoch keine geschlitzten Objekte aufgefiihrt (Baye-
risches Landesamt flir Denkmalpflege, o. J.).



5.3.4 Bewertung

Die Bdden innerhalb des Geltungsbereichs weisen gemal der Boden-
funktionsbewertung des Bayerisches Landesamt fur Umwelt (0. J.-C)
eine hohe natirliche Ertragsfahigkeit (Klasse 4) auf. Auch das Was-
serrickhaltevermdgen bei Niederschlagsereignissen wird Uberwie-
gend als hoch bewertet. Im Bereich des kleinflachig in den Geltungs-
bereich ragenden Kolluvisols wird die Funktion als sehr hoch (Klasse
5) bewertet. Das Rickhaltevermdégen flir anorganische Schadstoffe ist
im Geltungsbereich fir Blei, Chrom, Cobalt, Kupfer, Nickel, Quecksil-
ber und Zink sehr hoch. Das Ruckhaltevermégen fur Cadmium wird im
Bereich des Kolluvisols ebenfalls als sehr hoch, im Gberwiegenden Teil
des Geltungsbereichs mit hoch bewertet. Aufgrund der im Gebiet vor-
herrschenden mafigen (Braunerde) bis hohen (Kolluvisol) nutzbaren
Feldkapazitat im effektiven Wurzelraum von durchschnittlich 190 bzw.
228 mm (Bayerisches Landesamt flir Umwelt, o. J.-c) kommt den Bo-
den gem. dem Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz (2003) eine
regionale Bedeutung (Klasse 3) zu. ,Hier kdnnen aber andere Stand-
ortfaktoren die Auspragung seltener Lebensgemeinschaften bedingen,
so dass nur im regionalen Kontext entschieden werden kann, ob der
Standorttyp hier eine bedeutende Funktion fir die natlrliche Vegeta-
tion erfullt* (Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, 2003, S. 35).
Hinweise auf eine hohe oder sehr hohe Bedeutung als Standort fur die
naturliche Vegetation liegen im Geltungsbereich nicht vor.

5.3.5 Prognose der Auswirkungen

Boden

Aufgrund der Versiegelung durch die geplante Bebauung kommt es zu
einem vollstandigen Verlust von Bdden mit bedeutenden Bodenfunkti-
onen innerhalb des Geltungsbereichs.

Flache

Auf ca. 9,57 ha erfolgt eine Umwandlung der Flachennutzung von
Acker in einen Batteriespeicher. Durch das Vorhaben werden die rech-
nerischen Flachenkontingente fir Versiegelungen der Gemeinde Weh-
ringen gemall Umweltbundesamt (o. J.) deutlich Uberschritten. Da es
sich bei dem geplanten GroR3batteriespeicher jedoch um ein Vorhaben
zur regionalen Sicherung der Energieversorgung handelt, kann der
Flachenverbrauch nicht allein der Gemeinde Wehringen zugeschrie-
ben werden.

Zur Minderung der Beeintrachtigungen werden Mallnahmen zum
schonenden Umgang mit dem Boden festgelegt (Malnahme 3).

Der Ausgleich verbleibender erheblicher Beeintrachtigungen erfolgt
durch im Laufe des weiteren Verfahrens zu konkretisierende planex-
terne MalRnahmen.



54 Wasser
5.4.1 Grundwasser

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der hydrogeologischen Einheit der
Hochterrassenschotter bzw. iber die Talrdume reichende glazifluvia-
tile Schotter (Vorstolischotter). Es handelt sich hierbei um einen 5 bis
30 m machtigen Poren-Grundwasserleiter aus Kies mit wechselndem
Feinkornanteil, der bereichsweise zu Nagelfluh verfestigt ist. Dieser
weist eine mittlere bis sehr hohe Durchlassigkeit und eine mittlere bis
hohe Ergiebigkeit auf. In geringmachtigen Bereichen fallt auch die Er-
giebigkeit gering aus.

Die Hochterrassenschotter werden flachig von einer meist 2 bis 5 m
machtigen Deckschicht aus Ldsslehm oder Loss Uberlagert. Diese
Deckschicht aus schwach tonigem Schluff mit wechselnden Feinsand-
gehalten weist eine geringe bis aulierst geringe Porendurchlassigkeit
auf. Die Schutzfunktion der Deckschicht flir den unterlagernden Grund-
wasserkorper ist aufgrund des Filtervermdgens hoch bis sehr hoch.

Im norddstlichen Geltungsbereich liegen in dem flachen Trockental-
chen Polygenetische Talflillungen vor. Es handelt sich hierbei um we-
nige Dezimeter bis 5 m machtige Bach- und Flussablagerungen bzw.
Auen- und Hochflutablagerungen mit wechselnder Zusammensetzung,
je nach Einzugsgebiet Lehm, Schluff oder Sand mit wechselnder Kies-
fuhrung. Diese Deckschicht aus Lockergestein weist eine variable Po-
rendurchlassigkeit auf. Je nach Zusammensetzung besteht ein gerin-
ges bis maRiges, bei hohem Feinkorn- und/oder organischen Anteilen
auch hohes Filtervermbgen. (Bayerisches Landesamt fur Umwelt,
0. J.-C)

5.4.2 Oberflachenwasser

Innerhalb des Geltungsbereichs sowie im naheren Umfeld bestehen
keine Gewasser.

Starkregen

Bei Starkregenereignissen verlaufen Abflussbahnen der bevorzugten
Oberflachenwasserbewegung mit starkem Abfluss insbesondere ent-
lang des Trockentalchens im Nordosten des Geltungsbereichs. Auch
entlang der Feldwege ist mit einem maRigen Abfluss zu rechnen (Abb.
6).
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Abb. 6: Potenzielle FlieBwege bei Starkregen (Plangebiet blau ge-
kennzeichnet) (Bayerisches Landesamt fur Umwelt, o. J.-c)
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5.4.3 Bewertung

Der Porengrundwasserleiter im Geltungsbereich weist eine lokale bis
regionale Bedeutung auf. Die Deckschichten sind als Schutzschicht
des darunterliegenden Grundwasserkdrpers ebenfalls von hoher Be-
deutung. Insbesondere im 6stlichen Geltungsbereich ist von einem
starken Oberflachenzufluss bei Starkregenereignissen auszugehen.

5.4.4 Prognose der Auswirkungen

Durch die nahezu vollstandige Versiegelung der Flachen innerhalb des
Geltungsbereichs wird die Grundwasserneubildungsrate reduziert.
Daruber hinaus kommt es zu einem erhéhten Oberflachenwasserab-
fluss. Es besteht eine Anfalligkeit des Vorhabens gegentiber zufliel3en-
dem Oberflachenwasser bei Starkregenereignissen. Es sind ggf. Mal3-
nahmen zur schadlosen Ableitung des Niederschlagswassers zu tref-
fen.

Das innerhalb des Geltungsbereichs anfallende, unbelastete Nieder-
schlagswasser ist vor Ort zurlickzuhalten und sofern méglich Uber die
bewachsene Bodenzone zur Versickerung zu bringen (MaRnahme 4).
Das Entwasserungskonzept wird im Laufe des weiteren Verfahrens
konkretisiert.

menz umweltplanung
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5.5. Klima/Luft
5.5.1 Bestand

Die klimatischen Bedingungen in Augsburg und Umgebung sind durch
ein warmes und gemafRigtes Klima gekennzeichnet. Die Region ist
ganzjahrig durch hohe Niederschlage (1 046 mm/Jahr) gepragt. Die
durchschnittliche Temperatur in Augsburg betragt 9.4 °C. (AM Online
Projects, 0. J.)

Auf den Ackerflachen innerhalb des Geltungsbereichs sowie auf den
umliegenden, landwirtschaftlich genutzten Flachen der Hochterrasse
entsteht in Strahlungsnéachten Kaltluft. Diese fliel3t dem Gefalle folgend
in nérdliche Richtung ab (Abb. 7). Es sind Kaltluftvolumenstromdichten
in 50 m Gber dem Grund von 10 bis < 20 m?/(s*m) zu erwarten. (Baye-
risches Landesamt fur Umwelt, 2022). Der Kaltluftstrom ist von hoher
siedlungsklimatischer Bedeutung fur die Siedlungsflachen am Rande
der Hochterrasse sowie Augsburg.

Abb. 7: Kaltluftvolumenstrom und Abflussrichtungen im Umfeld des
Geltungsbereichs (rote Umrandung, vgl. Bayerisches Lan-
desamt fur Umwelt (2022))
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In Folge des Klimawandels ist mit einer starkeren sommerlichen Er-
warmung, milderen Wintern und sich andernden Niederschlagsmus-
tern zu rechnen. Neben zunehmenden Extremwetterereignissen sind
haufigere trockene, heille Sommer und milde, nasse Winter mdglich.
Das Ausmal} dieser Veranderungen hangt von einer zukinftigen Re-
duktion der die Veranderungen antreibenden Treibhausgasemissionen
ab. Grundlage der Prognose in den Klimamodellen zur kiinftigen Ent-
wicklung verschiedener Klimaparameter sind vom Weltklimarat verof-
fentlichte Emissionsszenarien (IPCC, 2014). Das sog. ,Zwei-Grad-
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Szenario® RCP 2.6 stellt die Entwicklung bei erfolgreichen Anstrengun-
gen zur Reduktion der Treibhausgase auf das Niveau des Pariser Kli-
maschutzabkommens dar. Dessen Erreichen gilt jedoch als unrealis-
tisch, da die globalen Emissionen weitaus héher sind als in diesem
Szenario angenommen (Schwalm et al., 2020). Die folgende Betrach-
tung konzentriert sich auf das realistischere Szenario RCP 8.5, wel-
ches die Entwicklung bei unvermindertem Ausstol} von Treibhausga-
sen aufzeigt. Tabelle 4 gibt einen Uberblick der Veranderung einiger
Leitparameter flir den Raum.

Tab. 4. Veranderung verschiedener klimatischer Leitparameter fur
den Landkreis Augsburg im 30-jahrigen Mittel (Datengrund-
lage: Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung, o0.J.)

Referenz- Szenario Szenario
Parameter zeitraum RCP 8.5 RCP 8.5

1971-2000 2021-2050 2071-2100
Mittelwert der Lufttemperatur [°C] 8,3 9,7 12,5
Anzahl heiller Tage
(maximale Tagestemperatur = 30°C) 3 78 259
Anzahl schwuler Tage 2,9 11,3 32,6
Sommerlicher Niederschlag [mm] 296,3 301,5 266,2
Winterlicher Niederschlag [mm] 142,7 149,7 160,1

Ein Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur um 1,4°C in der nahen
Zukunft und um 4,2°C in der ferneren Zukunft, fihrt zu einer Erhéhung
der mittleren Anzahl der heilen Tage im Raum um zunachst 6 und
spater 24,1 Tage. Die Anzahl schwuler Tage nimmt langfristig um 29,7
Tage zu. Bei einem Verfehlen der Klimaschutzziele ist mit einem deut-
lichen Anstieg gesundheitsgefahrdender Warmebelastungen zu rech-
nen.

Das sommerliche Niederschlagsdefizit fallt mit einem vermehrten Was-
serbedarf der Vegetation durch héhere Temperaturen zusammen. Die
klimatische Wasserbilanz weist daher ein Defizit von bis zu 74,2 mm
im Sommer bis zum Jahr 2100 auf (Potsdam-Institut flr Klimafolgen-
forschung, 0.J.).




5.5.2 Prognose der Auswirkungen

Durch die Anlage des Batteriespeichers gehen Kaltluftentstehungsfla-
chen eines Kaltluftstroms mit hoher siedlungsklimatischer Bedeutung
verloren. Aufgrund des groRraumigen Einzugsgebiets ist hierdurch je-
doch von keinen erheblichen Beeintrachtigungen des Kaltluftstroms
auszugehen.

Die Errichtung von GroRbatteriespeichern ist essenziell fur die Errei-
chung der Klimaneutralitat, da diese die schwankenden Strommengen
aus Wind- und Solarkraft speichern und bei Bedarf abgeben. Hierdurch
kénnen Stromnetze stabilisiert und die Abhangigkeit von fossilen
Brennstoffen reduziert werden.

Starkere sommerliche Erwarmung und eine Zunahme des sommerli-
ches Niederschlagsdefizit sind KenngréfRen, die das zukinftige Sied-
lungsklima kennzeichnen. Mit vermehrten Belastungen fur die mensch-
liche Gesundheit und hoherem Trockenstress flr die Vegetation ist zu
rechnen.

Es kdnnen MaRnahmen zur Minderung der Auswirkungen von extre-
mer Hitze notwendig werden. Dies ist im Zuge der Objektplanung zu
berlcksichtigen

5.6 Landschaft

Die vorangegangenen Aspekte sind zu einem grof3en Teil Funktionen
der Landschaft. Ublicherweise wird unter dem Oberbegriff ,Landschaft
deren visuelle Auspragung (Landschaftsbild) und Eignung als Erho-
lungsraum betrachtet.

5.6.1 Bestand

Landschaftsbild

Das Vorhaben befindet sich im Naturraum ,Lech-Wertach-Ebene*
(Bayerisches Landesamt fir Umwelt, o. J.-b). Der Geltungsbereich
liegt auf der Augsburger Hochterrasse, einer ausgedehnten, ebenen
Flussterrasse des Lechs sldlich von Augsburg. Hier herrscht grof3fla-
chig intensiver Ackerbau vor. Das Gebiet ist weitestgehend gehdlzfrei.
An den Terrassenkanten zur Wertach und zum Lech hin bestehen aus-
gedehnte Siedlungsflachen.

Die Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt auf
zwei Ebenen. Die 1. Ebene stellt den Geltungsbereich dar, die 2.
Ebene den Wirkraum, in dem das Projekt in der Landschaft sichtbar
wird.

1. Ebene: im Geltungsbereich

Das ca. 9,57 ha grof3e Plangebiet liegt zwischen den Siedlungsflachen
von Wehringen und Oberottmarshausen. Der Geltungsbereich sowie
die sudlich, nordlich und westlich angrenzenden Flachen werden
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ackerbaulich genutzt. Unmittelbar westlich des Geltungsbereichs be-
steht ein Umspannwerk. Dieses ist randlich durch Gehdlze eingegrint.
Am sudlichen und nérdlichen Rand des Geltungsbereichs verlaufen
Hochspannungsleitungen (Abb. 8).

Abb. 8: Blick vom Geltungsbereich zum 6stlich gelegenen Umspann-
werk

2. Ebene: im Wirkraum

Das Plangebiet befindet sich auf einer weitldufigen ebenen Hochter-
rasse. Das Gebiet ist von intensivem, grof3flachigen Ackerbau gepragt.
Zudem laufen aus allen Richtungen Hochspannungsleitungen auf das
Umspannwerk zu. In westliche Richtung bestehen entfernte Sichtbe-
ziehungen zu den ca. 2 km entfernten Siedlungsflachen von Wehrin-
gen sowie dem dahinterliegenden bewaldeten Hugelland. Auch in
nordliche Richtung bestehen entfernte Sichtbeziehungen zum Sied-
lungsgebiet von Bobingen, im Stiden zu einem Gewerbegebiet. Nach
Osten hin wird die Sicht durch das Umspannwerk und die umgebenden
Geholze stark eingeschrankt.

Das Plangebiet ist gut von der sudlich verlaufenden Oberottmars-
hausener/Wehringer Stralte sowie von den umliegenden Feldwegen
einsehbar.

Erholung

Im direkten Umfeld des Geltungsbereichs bestehen keine ausgewie-
senen Rad- und Wanderwege. Die Wirtschaftswege im Umfeld des
Vorhabens kénnen von Bewohnern der umliegenden Ortschaften zur
Naherholung genutzt werden, bieten jedoch keine optisch ansprechen-
den Landschaftsbildelemente oder Erholungsinfrastruktur. Ausgewie-
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sene Radwege verlaufen in einem Abstand von mind. 1 km zum Gel-
tungsbereich zwischen den umliegenden Ortschaften (Abb. 9). Der
Geltungsbereich ist Uber weite Abschnitte der Radwege zwischen
Bobingen und Oberottmarshausen sowie zwischen Kleinaitingen und
GrofRaitingen entfernt einsehbar.

Abb. 9: Radwegenetz (grune Linien) im Umfeld des Vorhabens
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5.6.2 Bewertung

Im Rahmen des Fachbeitrags zur Landschaftsrahmenplanung Bayern
erfolgte eine Analyse des Landschaftsbilds und der landschaftsbezo-
genen Erholungsnutzung. Sowohl die charakteristische landschaftliche
Eigenart (Abb. 10) als auch die Erholungswirksamkeit (Abb. 11) wur-
den im Umfeld des Vorhabens mit gering bewertet. (Bayerisches Lan-
desamt fir Umwelt, 2013)

menz umweltplanung



Umweltbericht und Griinordnungsplan ,,GroBbatteriespeicher Aura Power*

Abb. 10: Bewertung der charakteristischen landschaftlichen Eigenart
im Umfeld des Vorhabens (Bayerisches Landesamt fir Um-
welt, 2013)

= TS

s o

|:’ 1 - tberwiegend sehr gering
|:| 2 - iberwiegend gering
|:| 3 - Uberwiegend mittel
|:| 4 - iberwiegend hoch
- 5 - iberwiegend sehr hoch
I:’ 0 - Stadte (keine Bewertung)

a

Abb. 11: Bewertung der Erholungswirksamkeit im Umfeld des Vorha-
bens (Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 2013)
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5.6.3 Prognose der Auswirkungen

Bei dem geplanten GroRbatteriespeicher handelt es sich um ein grof3-
flachiges technisches Bauwerk in einer bereits durch das dstlich an-
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grenzende Umspannwerk sowie die hierauf zulaufenden Hochspan-
nungsleitungen stark durch Energieinfrastruktur vorbelasteten und an-
sonsten ausgerdumten Agrarlandschaft. Diese visuelle Veranderung
der Landschaft ist aus sudlicher, westlicher und nérdlicher Richtung
sehr gut wahrnehmbar. Insbesondere aus westlicher Richtung wird das
Vorhaben jedoch im Verbund mit dem Umspannwerk und den zugeho-
rigen Leitungen wahrgenommen. Trotz der starken Vorbelastung des
Gebiets und der nur geringen Landschaftsbildqualitat ist von erhebli-
chen Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds auszugehen.

Zur Minderung der erheblichen Beeintrachtigungen des Landschafts-
bilds ist im Stiden und Westen der westlichen Teilflache des Batterie-
speichers die Anlage eines Grlinstreifens mit Gehoélzen und einer
Saumvegetation vorgesehen (MaRnahme 5). Der durch den Geltungs-
bereich verlaufende Feldweg kann weiterhin von Spaziergangern ge-
nutzt werden.

5.7 Kultur- und sonstige Sachgiiter
5.71 Bestand

Angesichts der Okosystem-orientierten Schutzrichtung des UVPG sind
unter Kultur- und sonstigen Sachgutern ,vornehmlich geschitzte oder
schitzenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmaler, historische Kul-
turlandschaften und Landschaftsteile von besonders charakteristischer
Eigenart* gemeint (Erbguth & Schink, 1992).

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Denkmaler bekannt (Baye-
risches Landesamt fur Denkmalpflege, o. J.).

5.7.2 Prognose der Auswirkungen

Es sind keine Konflikte mit schitzenswerten Kultur-, Bau- oder Boden-
denkmalern zu erwarten. Sollten sich wahrend der Bauarbeiten archa-
ologische Funde oder Befunde ergeben, ist umgehend die zustandige
Denkmalschutzbehérde zu benachrichtigen.

5.8 Anfalligkeit des Vorhabens gegeniiber den Folgen des
Klimawandels und fiir Risiken von schweren Unféllen und
Katastrophen

Anfalligkeit des Vorhabens gegeniiber den Folgen des Klima-
wandels

Extreme Wetterereignisse wie Starkregenereignisse, die zu Uber-
schwemmungen, Unterspilungen oder Erdrutschen flihren kénnen,
sowie Hitzewellen, die sich z. B. auf den Betrieb der Energieinfrastruk-
tur auswirken kénnen, sind unter Umstanden Ausloser fir Storfalle,
schwere Unfélle oder Katastrophen. Extreme Wetterereignisse betref-
fen das Thema Klimaanpassung.



Im Umweltbericht werden die Auswirkungen infolge der Anfalligkeit des
Vorhabens gegenuber den Folgen des Klimawandels betrachtet. Fir
die konkrete Planung sind im Grundsatz die verfugbaren technischen
Standards malRgeblich, bei deren Einhaltung keine entscheidungser-
heblichen Risiken verbleiben.

Die Gefahrdung gegenuber Starkniederschlagen und Schlammeintrag
(erosionsempfindliche Boden) wird in Kapitel 5.4.2 Oberflachenwasser
behandelt.

Risiken von Unfillen und Katastrophen

Hierbei sind solche Umweltauswirkungen darzustellen, die durch
schwere Unfélle und Katastrophen vernlnftigerweise vorhersehbar
sind. Entsprechende Risiken, insbesondere fir die menschliche Ge-
sundheit, fir Natur und Landschaft und das kulturelle Erbe, sind durch
Maflinahmen zu vermeiden.

Unmittelbar sidlich und nérdlich des Geltungsbereichs verlaufen
Hoch- und Héchstspannungs-Freileitungen. Ostlich angrenzend be-
steht ein Umspannwerk. Diese sind auf vorhersehbare Risiken in Be-
zug auf den Geltungsbereich zu prufen.

Katastrophen

Erdbeben

Einen Hinweis auf mdgliche Katastrophen durch Erdbeben gibt die
Karte der Erdbebenzonen des Helmholtz-Zentrum fir Geoforschung
(0. J.). Die Gemeinde Wehringen liegt demnach nicht innerhalb von
Erdbebenzonen. Es ist daher nur von einem sehr geringen Risiko von
Schaden durch Erdbeben auszugehen.

Gefahren durch Erdrutsch, Steinschlag/ Felsbruch, Dolinen, Erd-
falle, Setzungen, Hebungen

Innerhalb des Geltungsbereichs besteht kein erhéhtes Risiko flr Geo-
gefahren wie Rutschungen, Hanganbriiche, Steinschlag oder Senkun-
gen (Bayerisches Landesamt fur Umwelt, o. J.-c).

6 MaRnahmen
6.1 MaRnahmeniibersicht

Zur Vermeidung und Minderung von erheblichen Beeintrachtigungen
wurden MalRnahmen entwickelt. Diese sind in nachstehender Tabelle
5 aufgefiihrt. Im Laufe des weiteren Verfahrens werden Malinahmen
zur Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft erganzt.



Tab. 5: Malnahmenubersicht

MaB' . |
nahme Nr. MaBnahme (Kurztitel) Kategorie
1 Baufeldfreimachung auf3erhalb der Vogel- vV
brutzeit §a4
2 Beschrankung der Beleuchtung V
3 MaRnahmen zum schonenden Umgang mit M
dem Boden
4 Ruckhaltung und Versickerung von Nieder- M
schlagswasser
5 Entwicklung einer Feldhecke mit Krautsaum M, A
'V = Vermeidungsmalinahme, Vs = VermeidungsmaRnahme nach § 44 BNatSchG,
M= Minderungsmafinahme, A = AusgleichsmaRnahme

6.2 MaBRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensa-
tion, MaBnahmen des Artenschutzes

MaBRnahme 1 V44 — Zeitliche Beschrankung des Baubeginns
(Rechtsverbindliche Sicherung erfolgt im Rahmen der Baugenehmi-
gung oder durch einen stadtebaulichen Vertrag)

Die Baufeldfreimachung hat auerhalb der Brutzeit von Offenlandbrut-
vogelarten im Zeitraum von Anfang September bis Ende Februar zu
erfolgen. Alternativ kann die Baufeldfreimachung direkt nach der Ernte
begonnen werden. Sollten diese Zeitfenster nicht moglich sein, ist im
Rahmen einer Umweltbaubegleitung durch entsprechende Mallnah-
men (z.B. regelmaRiges grubbern) sicherzustellen, dass bis zum Bau-
beginn keine Vogel im Eingriffsbereich briten.

Begriindung
Die Malinahme dient der Vermeidung von Verstéf3en gegen das T6-
tungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.

MaRRnahme 2 V- Beschrankung der Beleuchtung
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Beleuchtung der Straflten, Gebaude und Freiflachen ist auf die zu
beleuchtenden Objekte (Weg, Platze) zu beschranken. Hierzu sind
fachlich anerkannte Malinahmen zur Vermeidung von Streulicht zu er-
greifen.

Begriindung
Die Mallnahme dient der Vermeidung der Stérungen von Tierarten.

Fachliche Hinweise:

Die Beleuchtung der StralRen, Gebaude und Freiflachen ist mit Full-
cut-off-Leuchten mit asymmetrischen Planflachenstrahlern auszubil-
den, sodass die Lichtverteilung auf die zu beleuchtenden Objekte
(Weg, Platze) beschrankt und Streulicht weitgehend vermieden wird.



Die Flachen sind grundsatzlich von oben nach unten zu beleuchten,
die Lichtpunkthohe darf maximal 4,5 m betragen. Die Beleuchtung ist
mit einer zeit- oder sensorgesteuerten Abschaltungsvorrichtung oder
Dimmfunktion auszustatten und die Beleuchtungsstarke angepasst an
die jeweiligen Erfordernisse so gering wie méglich zu halten. Die Ge-
hause sind staubdicht auszufuhren, um ein Eindringen von Insekten zu
verhindern und die Oberflachentemperatur des Leuchtengehduses
darf 40°C nicht Ubersteigen. Als insektenfreundliche Leuchtmittel sind
Natriumdampf-Niederdrucklampen oder warmweif3e LED-Leuchten
mit max. 3 000 Kelvin, besser sollten Leuchtmittel mit geringeren Farb-
temperaturen (ca. 2 400 bis 2 700 Kelvin) verwendet werden. Es sind
Leuchtmittel mit geringen Blauanteilen (570 bis 630 Nanometer) zu
verwenden, ggf. sind UV-absorbierende Leuchtenabdeckungen einzu-
setzen.

MaRRnahme 3 M — MaBnahmen zum schonenden Umgang mit Bo6-
den

(Rechtsverbindliche Sicherung erfolgt im Rahmen der Baugenehmi-
gung oder durch einen stadtebaulichen Vertrag)

Es sind fachlich anerkannte MalRnahmen zum Schutz der Boden zu
ergreifen. Der humose Oberboden ist vor Baubeginn im Bereich der
geplanten Bauflachen abzuschieben und getrennt in Bodenmieten zu
lagern. Der humusfreie Erdaushub sollte abseits in Mieten zwischen-
gelagert werden. Es darf keine Vermischung von Oberboden und
Erdaushub (humusfreier Unterboden) erfolgen. Boéden im Bereich der
nicht zu bebauenden Flachen, die baubedingt beeintrachtigt werden,
sind nach Beendigung der Baumafinahmen fachgerecht wiederherzu-
stellen. Gdf. ist eine Tiefenlockerung des Bodens vorzunehmen. Uber-
schussiger Oberboden und Erdaushub ist abzufahren und anderweitig
zu verwerten.

Begriindung
Die MalRnahme dient der Minderung von erheblichen Beeintrachtigun-
gen des Schutzguts Boden.

Fachliche Hinweise

Erdarbeiten sind bei trockener Witterung und trockenen bis schwach
feuchten Bodenverhaltnissen (feste bis halbfeste Konsistenz) durchzu-
fuhren. Es sind bodenschonende Baugerate einzusetzen. Nicht zulds-
sig sind Erdarbeiten bei sehr feuchten bis sehr nassen Bodenverhalt-
nissen (weiche bis zahflissige Konsistenz). Das Befahren bei sehr
feuchten bis sehr nassen Bodenverhaltnissen ist nur von Baggermat-
ratzen oder BaustraRen aus zulassig.

MaRnahme 4 M —Riickhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser
(Festsetzung nach § 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB)

Das innerhalb des Geltungsbereichs anfallende, unbelastete Nieder-
schlagswasser ist vor Ort zurlickzuhalten und sofern méglich tUber die



bewachsene Bodenzone zur Versickerung zu bringen. Das Entwasse-
rungskonzept wird im Laufe des weiteren Verfahrens konkretisiert.

Begriindung

Die Malinahme dient der Minderung des Oberflachenabflusses und
damit der Minderung von Beeintrachtigungen des Wasserhaushalts
durch Versiegelung.

MaRnahme 5 M, A — Entwicklung einer Feldhecke mit Krautsaum
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf den im Bebauungsplan mit PFG1 gekennzeichneten Flachen ist
eine Feldhecke mit vorgelagertem, artenreichem Krautsaum zu entwi-
ckeln. Je 1,5 m? Pflanzflache ist mindestens ein Strauchgehdlz zu
pflanzen. Fir Ansaat und Pflanzung sind standortgerechte und natur-
raumtypische Arten zu verwenden.

Begriindung

Durch die MalRnahme soll eine Eingriinung des Sondergebiets erfol-
gen. Damit wird eine Einbindung in das Landschaftsbild und somit eine
Minderung der Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Landschaft er-
reicht. Die Malinahme dient zudem der Kompensation der erheblichen
Beeintrachtigungen des Schutzguts Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt.

Fachliche Hinweise

Zur Pflege der Hecke ist diese je nach Wuchsigkeit alle 10-15 Jahre
abschnittsweise auf den Stock zu setzen. Die Abschnitte dirfen eine
Lange von 10 m nicht Uberschreiten.

Die Saumvegetation ist alternierend alle 2 Jahre zwischen Ende Sep-
tember und Ende Februar zu mahen, wobei jeweils die Halfte der
Saumvegetation Uberjahrig stehen gelassen wird. Das Mahdgut ist ab-
zutragen. Zum Schutz des Rebhuhns ist eine Mahd im Zeitraum An-
fang Marz bis Anfang September nicht gestattet.

7 Eingriffs-Ausgleichbilanz

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird im Laufe des weiteren Ver-
fahrens erstellt.

8 Priifung von Alternativen

Aus technischen und wirtschaftlichen Griinden besteht eine raumliche
Bindung des Vorhabens an das bestehende Umspannwerk Ostlich des
Geltungsbereichs. Auf eine Alternativenprifung wurde daher verzich-
tet.



9 Literatur/Quellen

Verweise auf Webquellen ohne Datumsangabe: Der Stand der Daten
entspricht dem Stand des Berichts.

AM Online Projects. (0. J.). Climate Data. Abgerufen 29. Januar 2026,
von https://de.climate-data.org/

Bayerisches Landesamt fur Denkmalpflege. (o. J.). Bayerischer Denk-
mal-Atlas. Abgerufen 29. Januar 2026, von https://geoportal.bay-
ern.de/denkmalatlas/

Bayerisches Landesamt fur Umwelt. (o. J.-a). Fldchenverbrauch. Ab-
gerufen 12. Dezember 2025, von https://www.Ifu.bayern.de/um-
weltdaten/indikatoren/ressourcen_effizienz/flaechenver-
brauch/index.htm

Bayerisches Landesamt flir Umwelt (Hrsg.). (0. J.-b). Karte der Natur-
raum-Haupteinheiten und Naturraum-Einheiten in Bayern.

Bayerisches Landesamt fir Umwelt. (0. J.-c). UmweltAtlas Bayern. Ab-
gerufen https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/re-
sources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de

Bayerisches Landesamt fur Umwelt (Hrsg.). (2013). Fachbeitrag zur
Landschaftsrahmenplanung Bayern Schutzgut Landschafts-
bild/Landschaftserleben und Erholung.

Bayerisches Landesamt fir Umwelt (Hrsg.). (2014). Bayerische Kom-
pensationsverordnung (BayKompV) Arbeitshilfe zur Biotopwert-
liste - Verbale Kurzbeschreibungen.

Bayerisches Landesamt fur Umwelt (Hrsg.). (2022). Schutzgutkarte
Klima/Luft 1: 500 000 - Né&chtlicher Kaltluftvolumenstrom (Be-
standssituation).

Bayerisches Landesamt flir Umwelt (Hrsg.). (2024a). Feldvogelkulis-
sen - WFS.

Bayerisches Landesamt flir Umwelt (Hrsg.). (2024b). Lufthygienischer
Jahresbericht 2024.

Bayerisches Landesamt fir Umwelt (Hrsg.). (2025). Bayerische Refe-
renzliste der Vogelarten des Anhang | und des Art. 4 (2) der Vo-
gelschutzrichtlinie.

Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz (Hrsg.). (2003). Das Schutz-
gut Boden in der Planung - Bewertung natirlicher Bodenfunktio-
nen und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Erbguth, W., & Schink, A. (1992). Gesetz (iber die Umweltvertraglich-
keitspriifung: Kommentar. Beck.

Gassner, E., Winkelbrandt, A., & Bernotat, D. (2010). UVP und strate-
gische Umweltpriifung (5. Aufl.). Muller.

Helmholtz-Zentrum fur Geoforschung. (o0.J.). DIN EN 1998-
1/NA:2011-01 Erdbebenzonenkarte. Abgerufen 29. Januar 2026,
von https://www.gfz.de/din4149-erdbebenzonenabfrage

IOR-Monitor. (0. J.). Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung.
Abgerufen https://monitor.ioer.de

IPCC. (2014). Klimaanderung 2014: Synthesebericht IPCC. Beitrag
der Arbeitsgruppen |, Il und lll zum Flnften Sachstandsbericht
des Zwischenstaatlichen Ausschusses fur Klimaanderungen
(IPCC). In Beitrag der Arbeitsgruppen I, Il und Ill zum Fiinften



Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses fiir Kli-
maénderungen (IPCC).

Landesbaudirektion Bayern. (0. J.). BAYSIS Bayerisches Stral3enin-
formationssystem. Abgerufen 11. Dezember 2025, von
https://www.baysis.bayern.de/internet/

LARS consult GmbH. (2025). 13. Anderung des Flachennutzungsplans
mit integriertem Landschaftsplan im Bereich des Bebauungsplans
Nr. 27 ,GroRbatteriespeicher Neoen”.

Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung. (2019). KlimafolgenOnline
- Gemeinschaftsprodukt des Potsdam-Instituts fiir Klimafolgenfor-
schung e. V. und der WetterOnline Meteorologische Dienstleis-
tungen GmbH. https://www.klimafolgenonline.com/

Regionaler Planungsverband Augsburg (9) (Hrsg.). (2007). Regional-
plan Region Augsburg (9) - Verordnung zur Neufassung des Re-
gionalplans der Region Augsburg (9) 2006.

Schumacher, J., Fischer-Huftle, P., Kratsch, D., Czybulka, D., Schu-
macher, A., & Bunge, T. (2021). Bundesnaturschutzgesetz - Kom-
mentar mit Umweltrechtsbehelfsgesetz und Bundesartenschutz-
verordnung (J. Schumacher & P. Fischer-Huftle, Hrsg.). W. Kohl-
hammer.

Schwalm, C. R., Glendon, S., & Duffy, P. B. (2020). RCP8.5 tracks
cumulative CO2 emissions. Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America, 117(33), 19656—
19657. https://doi.org/10.1073/PNAS.2007117117

Tausch, P., & Prechter, B. (2001). Wehringen, Fldchennutzungsplan
mit integriertem Landschaftsplan, 4. Anderung.

Umweltbundesamt. (0. J.). Kommunaler Fléchenrechner. Abgerufen
31. Oktober 2025, von gis.uba.de/maps/resources/apps/flaechen-
rechner



	1  Aufgabenstellung
	2  Beschreibung des Vorhabens (Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes)
	3 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes
	3.1 Fachgesetze
	3.2 Pläne und Programme
	3.3 Schutzgebiete

	4 Methodik der Umweltprüfung
	5  Umweltauswirkungen
	5.1 Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt
	5.1.1 Bestand
	5.1.2 Bewertung/Prognose der Auswirkungen

	5.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
	5.2.1 Untersuchungsmethoden
	5.2.2 Biotoptypen und Vegetation
	5.2.3 Feldvogelkulisse
	5.2.4 Europäische Vogelarten
	5.2.5 Arten der FFH-Richtlinie Anhänge II und IV
	5.2.6 Sonstige Arten
	5.2.7 Bewertung
	5.2.8 Prognose der Auswirkungen
	5.2.9 Artenschutzrechtliche Auswirkungen
	5.2.9.1 Europäische Vogelarten
	5.2.9.2 Fledermäuse

	5.2.10 Überprüfung der Betroffenheiten im Sinne des Umweltschadensgesetzes

	5.3 Boden
	5.3.1 Bodentypen und Bodenarten
	5.3.2 Fläche
	5.3.3 Archivfunktion
	5.3.4 Bewertung
	5.3.5  Prognose der Auswirkungen

	5.4 Wasser
	5.4.1 Grundwasser
	5.4.2 Oberflächenwasser
	5.4.3 Bewertung
	5.4.4 Prognose der Auswirkungen

	5.5. Klima/Luft
	5.5.1 Bestand
	5.5.2 Prognose der Auswirkungen

	5.6 Landschaft
	5.6.1 Bestand
	5.6.2 Bewertung
	5.6.3 Prognose der Auswirkungen

	5.7 Kultur- und sonstige Sachgüter
	5.7.1 Bestand
	5.7.2 Prognose der Auswirkungen

	5.8 Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels und für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen

	6 Maßnahmen
	6.1 Maßnahmenübersicht
	6.2 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation, Maßnahmen des Artenschutzes
	Maßnahme 1 V§44 – Zeitliche Beschränkung des Baubeginns
	Maßnahme 2 V – Beschränkung der Beleuchtung
	Maßnahme 3 M – Maßnahmen zum schonenden Umgang mit Böden
	Maßnahme 4 M –Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
	Maßnahme 5 M, A – Entwicklung einer Feldhecke mit Krautsaum


	7 Eingriffs-Ausgleichbilanz
	8 Prüfung von Alternativen
	9 Literatur/Quellen

